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Ausgabe Nr. 3 

Blickpunkt Aargau 
M i tt e i lu ng s blat t  d e r  Sc hw e i z er  D e m o kra te n  d e s Ka nt on s  Aa r gau  

September 2009 

 

Ruedi Schär, Uerkheim 

Bankrott-Erklärung   

unseres Rechtsstaates 

Die Begründungen für die 
“Belohnungen“ für Raser 
und hoch kriminelle Jugend-
liche bis ins Erwachsenen- 
alter gleichen sich immer. 
Man schwafelt von Thera-
pien und Wiedereingliede-
rung der ach so armen und 
fehlgeleiteten Halunken. 
Psychiater und Heerscharen 
von Sozialarbeitern und 
Therapeuten verdienen sich 
mit diesem Gesindel, das 
sich über ihre Bemühungen 
krumm lacht, ein Heiden-
geld. Wer hat das alles zu 
berappen, natürlich der 
noch arbeitende Steuerzah-
ler, für irgendwas sind wir 

Ewiggestrigen immerhin 
auch noch zu gebrauchen. 
Es ist endlich an der Zeit, 
die Schuldigen des ganzen 
Fiaskos an den Pranger zu 
stellen. 
An erster Stelle sind die 
Eltern solcher Sprösslinge 

zu nennen. Die von Linken 
seit Jahrzehnten hochgehal-
tene antiautoritäre Erzie-
hung hat ihre Früchte vol-
lends aufgehen lassen. Im-
mer häufiger sind verant-
wortungslose Eltern und 
Lehrer nicht mehr in der 
Lage, den Kindern Grenzen 
aufzuzeigen.  
Geht ihnen dann endlich ein 
Licht auf, ist es schon längst 
zu spät um ihre frechen und 
respektlosen Nachkömmlin-
ge noch umzupolen. Das 
gleiche gilt für renitente und 
kriminelle Ausländer. Sorry! 

Oft sind es ja Schweizer, - 
dumm nur, dass es sich 
meistens um eingebürgerte 
Leute handelt, die sich ei-
nen Dreck um unsere 
Rechtsordnung kümmern.  
Zu den Hauptverantwortli-
chen dieses Dramas sind 
ganz klar die sogenannten 
Vertreter des Rechtsstaates 
zu nennen. Richter, Staats-
anwälte und charakterlose 
Verteidiger sind für Urteile 
verantwortlich, die mit Strafe  
nichts mehr zu tun haben. 
Was hier seit Jahren gebo-
ten wird ist schlicht ein 
Verbrechen am Volk.  
Die SP mit ihren Anhängern 
von CVP und FDP sehen in 
der Aktion „Schweiz ohne 
Waffen„ die absolute Lö-
sung. Was natürlich für alle 
Ganoven und Gewalttäter 
die ultimative Lösung ist, 
man entwaffnet Schweize-
rinnen und Schweizer vol-
lends, wir lassen uns gerne 
ohne Gegenwehr zusam-
menschlagen oder ab-
schlachten. Frauen erdul-

den Vergewaltigungen als 
unabdingbares Schicksal 
und für Raub und Diebstahl 
gibt es die freiwillige Abga-
be von Hab und Gut an das 
fremde Lumpenpack. So 
wäre doch ein grosser Teil 
unserer  Probleme gelöst, 
Hauptsache wir ziehen wie 
bis anhin unseren Kopf ein 
und halten feige unsere 
sonst so grosse Klappe. 
Nein, so geht es nicht wei-
ter! Die humandusseligen 
Volksvertreter, die uns das 

eingebrockt haben, gehören 
entlarvt und aus ihren Äm-
tern entfernt. Gehen Sie bei 
den nächsten Wahlen mit 
offenen Augen über die 
Wahllisten und helfen Sie 
mit, die ewig  dämlich grin-
senden Volksverräter aus 
ihren Ämtern zu jagen . 

Was sich seit Jahren immer mehr abzeichnete, ist nun vollends traurige Tatsache geworden. In unserem ehemals sicheren Land 
herrschen Zustände wie in den Bananenrepubliken von Südamerika, wer sich abends in unseren Grosstädten bewegt, ist mit Zu-

ständen  wie in der Bronx von New York konfrontiert.  
Diebstahl, Einbrüche und Raub gehören schon zum Alltag und bewegen weder Polizei noch Behörden zu besonderen Berichten. 
Wieso auch, können doch besonders jugendliche und ausländische Straftäter selbst bei schwersten Verbrechen wie Mord an Eltern 
oder Totschlag an Passanten und Vergewaltigung von Frauen mit der verständnisvollen Milde von linksgerichteten Richtern rech-
nen mit linksgerichtet meine ich nicht etwa nur SP und Grüne, federführend im  perversen Rechtsdenken sind zu oft Persönlichkei-
ten der CVP und der FDP.  

Die von Linken seit 
Jahrzehnten hochgehaltene 
antiautoritäre Erziehung hat 
ihre  Früchte vollends auf-
gehen lassen. 

Richter, Staatsanwälte und 
charakterlose Verteidiger 
s i n d  f ü r  U r t e i l e 
verantwortlich die mit Strafe  

nichts mehr zu tun haben. 
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Xaver Schüepp, Zufikon 

Im Zweifel für das Volk 

Die Unverträglichkeit von Allgemeiner Initiative und EU-Wahn 

Am 9. Februar 2003 haben Volk und Stände die Vorlage der Allgemeinen Volksinitiative mit 70.4 % der Stimmen ange-
nommen. Da sich das Parlament aber bis heute nicht einigen konnte, wie man dieses neue Volksrecht genau umsetzen 
soll, möchte es die Allgemeine Volksinitiative nun wieder abschaffen. Bundesrat und insbesondere das Parlament üben 
sich mit dieser Vorlage also schon seit 7 Jahren und kommen offenbar zu keinem guten Ergebnis. Fehlt es am entspre-
chenden Willen, oder ist die Sachlage doch so kompliziert, dass eine sinnvolle Umsetzung der vom Volk gewünschten 
Vorlage nicht möglich ist?  

Um was geht es eigentlich? 
Volksbegehren, die auf 
Rechtsetzungsakte unter-
halb der Verfassungsstufe 
oder auf Einzelakte abzie-
len, können heute nur auf 
dem Umweg über Verfas-
sungsinitiativen eingebracht 
werden. Die Allgemeine 
Volksinitiative oder das Ein-
zelaktereferendum würden 
zweckmässigere Verfahren 
schaffen. Natürlich müssten 
einige Verfahrensschritte 
geregelt werden. Das Ver-
fahren beinhaltet eine mini-
male Komplexität. Als Bei-
spiel seien erwähnt: das 
System des Zweikammer-
par lamentes (Nul lent -
scheide müssen vermieden 
werden), Möglichkeit der 
Doppelvorlage (Gegenent-
wurf des Parlamentes), un-
terschiedliche Mehrheitser-
fordernisse (einfaches oder 
doppeltes Mehr). Erachtet 
zudem das Initiativkomitee 
(Vertretung des Volkes) die 
Umsetzung einer Allgemei-
nen Volksinitiative als man-
gelhaft, so wäre die Mög-

lichkeit vorhanden, das Bun-
desgericht anzurufen. 

Das generelle Ziel wäre 
weder eine Erleichterung 
noch eine Erschwerung der 
Ausübung der Volksrechte, 
sondern eine Behebung von 
Mängeln des bestehenden 
Instrumentariums. Gleich-
zeitig sollte die Allgemeine 
Volksinitiative als Volksrecht 
einfach, überblickbar und 
verständlich bleiben. Das 
Ziel sollte sein, sowohl die 
demokratischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten des 
Volkes zu stärken, als auch 
die Handlungsfähigkeit des 
Staates zu wahren.  

Würde auf die Einführung 
der Allgemeinen Volksinitia-
tive verzichtet, so hätten die 
Stimmbürger in Zukunft 
nicht die Möglichkeit, Geset-
zesänderungen auf Bundes-
ebene in Form einer allge-
meinen Anregung zu verlan-
gen. Obwohl ursprünglich 
die Idee zu einem teilweisen 
Systemwechsel bei den 
Volksinitiativen vom Parla-
ment selber kam und in der 
Abstimmung vom 9. Februar 
2003 vom Volk mit grossem 

Mehr bestätigt wurde, hat 
das Parlament (sprich Bun-
desversammlung) offenbar 
nun der Mut verlassen. Sie 
machen dabei die scheinba-
re Komplexität dafür verant-
wortlich. 
Mittlerweile sind jedoch 
auch einige Jahre seit da-
mals verstrichen und zwi-
schenzeitlich befindet sich 
die Schweiz mit den in Kraft 
getretenen verschiedenen 
bilateralen Verträgen sozu-
sagen in der Gemeinschaft 
der EU – Staaten. Die 
Schweiz ist praktisch ein 
Vollmitglied geworden. Es 
ist eine hinlänglich bekannte 
Tatsache, dass die Regie-
rungen der EU-Staaten und 
mit ihnen unsere landesei-
genen EU-Euphoriker, 
sprich Politiker, direktdemo-
kratische Einrichtungen und 
Instrumentarien wie der 
Teufel das Weihwasser 
fürchten. Zum Beispiel hat 
im Jahre 1998 in einer be-
k a n n t e n  F e r n s e h - 
ĂTalkshowñ der damalige 
deutsche Bundeskanzler 
Helmut Kohl ganz offen 
erklärt, dass er sein eigenes 
deutsches Volk für eine 
Direktdemokratie nicht fähig 
sähe. Er betrachtet es als 
eine grosse Gefahr, dem 
Volke Macht zu geben. Viel-
leicht hätte er als „ein EU-
Präsident“ auch ohne Not 

den Begriff „deutsches Volk“ 
durch „EU-Volk“ ersetzt. 
Doch von wem geht alle 
Macht aus, wenn nicht vom 
Volke! Das Volk ist mündig 
und immer wieder mündig 
zu erhalten. Es hat daher 
auch einen Grundanspruch 

auf eine adäquate Bildung. 
Es wäre daher ein falsches 
Signal, der oben erwähnten 
A b s t i m m u n g s v o r l a g e 
ĂVerzicht auf die Einf¿hrung 
der Allgemeinen Volksinitia-
tive“ der Volksabstimmung 
vom 27. September 2009 
zuzustimmen. Das Parla-
ment hat seine Aufgaben 
zugunsten seiner Wähler 
nicht erfüllt. Darum „im 
Zweifel für das Volk“! Liebe 
Schweizer Demokraten und 
Sympathisanten, lehnt diese 
Vorlage mit einem klaren 
NEIN ab und gebt unserem 
Volk die Möglichkeit zur 
ebenbürtigen politischen 
und mündigen Mitbestim-
mung.  

  

Das Ziel sollte sein, sowohl 

die demokratischen Mit-

wirkungsmöglichkeiten des 

Volkes zu stärken, als auch 

die Handlungsfähigkeit des 

Staates zu wahren. 

Es ist eine hinlänglich be-

kannte Tatsache, dass die 

Regierungen der EU-Staaten 

und mit ihnen unsere 

l a n d e s e i g e n e n  E U -

Euphoriker, sprich Politiker, 

direktdemokratische Ein-

richtungen und Instrument-

arien wie der Teufel das 

Weihwasser fürchten. 
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ăòTiere sind keine Wareò 

 Die Aargauer Regierung hat einen Tierschutzauftrag !  

Der Mensch hat die Verantwortung, das Tier als Mitgeschöpf zu schützen. Niemand darf einem Tier unnötig Schmerzen, Leiden 
oder Schaden zufügen. Jeder Tierhalter ist verpflichtet, in Beachtung des Wohlbefindens der Tiere, die allgemeingültigen Vor-
schriften einzuhalten und Tiere nicht als Ware zu behandeln. In der heutigen Gesellschaft sind es auch möglicherweise Existenz-
sorgen vieler Tierhalter, welche Tieren unsägliches Leid antun. Dazu gehört auch das Aussetzen von nicht mehr „gewünschten“ 

Tieren. 

Viele Helferinnen und Helfer des Aargauer Tierschutzvereins engagieren sich freiwillig mit grosser Hingabe und Kompetenz für 

das Wohl der Tiere. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zum Wohlergehen aller Tiere.  

Der Kanton Aargau sollte vermehrt Verantwortung übernehmen, um so – neben den natürlichen Lebensgrundlagen aller Lebewe-
sen – auch die Tiere zu schützen. Mit einem aktuellen jährlichen Kantonsbeitrag von 33'000 Franken an den Aargauer Tier-

schutzverein kann dieser private und gemeinnützige Verein die tierschützerischen Aufgaben kaum noch erfüllen! 

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition verlangen vom Aargauer Regierungsrat künftig den Kantonsbeitrag an 
den Aargauer Tierschutzverein zu verdoppeln! Die Mittel dafür können unter anderem auch aus dem Swisslos-Fonds entnommen 

werden. 

Diese Petition kann jede Person unterzeichnen! 

Nr.    Name                       Vorname                   Strasse/Nr.                            PLZ/Ort         

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Petition 

an den Aargauer Regierungsrat 

Den teilweise oder vollständig ausgefüllten Unterschriftenbogen bitte so rasch wie möglich an untenstehende Adresse 

einsenden. Danke! 

Schweizer Demokraten SD, Kantonalsektion Aargau, Breitestrasse 14, 5734 Reinach 
(weitere Unterschriftenbogen kºnnen unter Tel. 079 332 70 71 bestellt werden)  www.schweizer-demokraten-ag.ch 

 

 

 
Alte Waffen nicht entsorgen 

Dieses Inserat richtet sich nicht gegen die von verschiedenen Kantonen angebotene òGratisentsorgungò 
Alte und antike Waffen wie Vorderladergewehre, Säbel und Degen sollten aber nicht leichtfertig der Vernichtung zugeführt wer-
den, da sie historisch wertvolles Kulturgut sind, und oft auch beim Verkauf einen schönen Erlös erbringen können. Haben Sie 
solche Objekte (Erbstücke , etc.), so beraten wir Sie gerne beim Ankauf  oder Vermittlung an ein ausgewiesenes Auktionshaus. 
Achtung: Moderne Schusswaffen, die unter das neue Waffengesetz fallen, werden von uns nicht angenommen. Wenden Sie 

sich damit bitte an ein seriöses Waffengeschäft.                   Auskunft unter Tel. 078 803 22 21 oder  078 846 88 73     

Inserat 
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Abstimmungsempfehlung der 

Schweizer Demokraten für die  

Abstimmung vom 27. September 2009 

Nein 

Verzicht auf die Einführung der Allgemeinen 

Volksinitiative Nein 

Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und 
Bauwesen (Baugesetz, BauG) 

Nein 

Verfassung des Kantons Aargau Nein 

Gesetz über die Einwohnergemeinden  

Gemeindegesetz (Gemeindegesetz) 

Zusatzfinanzierung der IV durch die Anhebung 

der Mehrwertsteuer   

Nein 

Gesetz über den Finanzð und Lastenausgleich 

(Finanzausgleichsgesetz FLAG) Nein 

Gesetz über die Einwohnergemeinden 

(Gemeindegesetz) Nein 

Verfassung des Kantons Aargau  

(Schadenersatzpflicht von Kanton und Gemeinden) Nein 

Gemeindereform Aargau (GeRAG) 

Nach gründlicher Abklärung 
und Erwägung aller relevan-
ter Fakten sind die Schwei-
zer Demokraten ganz klar 
gegen eine Finanzierung 
der maroden IV durch Erhö-
hung der Mehrwertsteuer.  
Es ist wie bei jedem Patien-
ten, es macht keinen gros-
sen Sinn, wenn teure Medi-
kamente „sprich Geld“ ein-
gesetzt werden, ohne dass 
zuerst die Ursache des Lei-
dens erkannt wird. Es wäre 
zu einfach und nicht ganz 
seriös, wenn wir nur à la 
SVP  mit dem Slogan des IV
-Missbrauchs speziell von  
Jugos und Türken, ob ein-
gebürgert oder nicht, ins 
Feld ziehen. 
Es ist mir klar, dass der 
Kampf gegen diese Miss-
bräuche erste Priorität ha-
ben muss.  
Nur so einfach ist das Gan-
ze nicht. Als selbständiger 
Maschinenbauer, der  lang-
sam auch in die Jahre 
kommt,  weiss ich, was ein 
komplett kaputter Rücken 
für Beschwerden und 
Schmerzen bereiten kann. 
Dass die körperliche Leis-
tungsfähigkeit darunter lei-
det, ist bittere Tatsache. 
Damit komme ich zum 
Punkt. Ich für meine Wenig-
keit kann mich noch einiger-
massen arrangieren, man 
übergibt schwere Arbeiten 
einer jüngeren gesunden 
Person und arbeitet halt 
teils mit reduziertem Ein-
satz. 
Für einen Arbeitnehmer 
geht das wohl kaum, wer 
stellt schon jemanden ein, 
der zum vornherein auf ge-
wisse Gebrechen hinweist. 
Selbst, wenn er eine im-
mense Erfahrung und Fach-
wissen mitbringt, (was beim 

Kader oft nicht vorhanden 
ist), überwiegen die Vorur-
teile und stures Gewinnden-
ken und der Mann oder die 
Frau haben keine Chance 
auf eine Anstellung im Teil-
zeit-Bereich, die auf  ihre 
körperlichen Einschränkun-
gen Rücksicht nimmt. 
Ich kenne etliche Patrons 
alter Schule, die früher in 
mittleren und grossen Be-
trieben solche Leute ange-
stellt haben,  zu einem 
Lohn, der ihren Möglichkei-
ten entsprach, für den Aus-
gleich war dann eben die IV 
zuständig. Diese vernünftige  
Lösung ist heute ganz ab-
handen gekommen, und 
genau da müssen wir an-
setzten! 
Hier könnten durch Halbie-
rung der IV-Belastung Millio-
nen gespart werden, 
daneben hat eine betroffene 
Person sicher ein grösseres 
Selbstwertgefühl, wenn sie 
noch im Arbeitsprozess 
gebraucht wird und nicht 
einfach als voller IV-
Bezüger abgeschoben wird! 
Bevor unsere eh schon dar-
bende Wirtschaft durch die 
Erhöhung der Mehr-
wertsteuer noch weiter be-
hindert wird, müssen Mass-
nahmen wie die Förderung 
der Anstellung von teilzeitar-
beitenden IV-Bezügern po-
pulär gemacht werden. 
Ganz klar muss aber auch 
der Missbrauch unserer IV 
härter bekämpft werden, in 
meinen Augen sollten keine 
IV-Renten ins Ausland aus-
bezahlt werden, eine Kon-
trolle dieser Bezüger ist 
wohl niemals wirklich mög-
lich.        Ruedi Schär, Uerkheim 

 

IV-Bezüger in den 

 Arbeitsprozess integrieren 

 

Bundespräsident Merz in Libyen 


